
 
 
Auszug:  

Siebzehnter Staatsvertrag 

zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge 

(Siebzehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) 

 
 
…. 
 

Artikel 1 

Änderung des ZDF-Staatsvertrages 

Der ZDF-Staatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt geändert durch den Fünfzehnten 

Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 15. bis 21. Dezember 2010, wird wie folgt 

geändert: 

… 
 
 

16. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

… 

qq) Es wird folgender neuer Buchstabe q angefügt: 

 „q) 16 Vertretern aus folgenden den Ländern zugeordneten Bereichen: 

   aa) …. 

  

 nn) einem Vertreter aus dem Bereich ‚Heimat und Brauchtum‘ aus dem 

Land Sachsen-Anhalt, 

 ….“ 

rr) Buchstabe r wird gestrichen. 

ss) Es wird folgender neuer Satz 2 angefügt: 

 „Die näheren Einzelheiten zur Entsendung der Vertreter nach Satz 1 

Buchst. q) werden durch Landesgesetz geregelt.“ 



b) In Absatz 2 wird vor dem Wort „Mitglieder“ die Angabe „Bis zu drei“ eingefügt 

und das Wort „Personalrats“ wird durch das Wort „Personalrates“ ersetzt. 

….. 
 

Artikel 3 

Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung 

 

(1) Für die Kündigung des in Artikel 1 geänderten Staatsvertrages ist die dort 

vorgesehene Kündigungsvorschrift maßgebend. 

(2) Dieser Staatsvertrag tritt zum 1. Januar 2016 in Kraft. Sind bis zum 31. Dezember 

2015 nicht alle Ratifikationsurkunden bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden der 

Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt, wird der Staatsvertrag gegenstandslos. 

(3) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz teilt den 

Ländern die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden mit. 

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des ZDF-Staatsvertrages und des 

Rundfunkstaatsvertrages in der Fassung, die sich aus Artikel 1 und 2 ergibt, mit neuem 

Datum bekannt zu machen. 

 

….. 
 
 

 


